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»Dem Rechtsstaat
einen schlechten Dienst erwiesen“

Im vergangenen Jahr war der damalige Richter am Bun
desverfassungsgericht Martin Hirsch in die Schlagzeilen 
bundesdeutscher und Westberliner Gazetten geraten. Und 
die CSU hatte innerhalb weniger Wochen zweimal seine 
Maßregelung gefordert.

Was aber hatte Martin Hirsch — einer der höchsten 
Richter der BRD — in „Verruf“ gebracht? Er hatte sich 
kritisch zu rechtspolitischen Ereignissen und gerichtlichen 
Entscheidungen geäußert, bei der Beurteilung der Richter
schaft der BRD kein Blatt vor den Mund genommen und 
gegen die Wiederverwendung belasteter Nazirichter in der 
Justiz der BRD erhebliche Bedenken geäußert.

Damit hatte Hirsch nach der Auffassung des General
bundesanwalts Rebmann dem Rechtsstaat einen schlech
ten Dienst erwiesen. Und landauf, landab hielt man Hirsch 
für einen Nestbeschmutzer. Doch Hirsch konterte: „Es gibt 
eine ganze Reihe, von Juristen, deren Empörung ich als 
Kompliment empfinde. Sie halten mich für einen Nest
beschmutzer, obwohl ich das Gegenteil tue — ein be
schmutztes Nest saubermachen.“1

Anhand einiger konkreter Äußerungen von Martin 
Hirsch wird nachfolgend der Beweis erbracht, daß es in 
der BRD auch einem prominenten Richter und ehemaligen 
Mitglied des Richterwahlausschusses des Bundestages 
nicht gestattet ist, die Wahrheit zu sagen und an der 
Fassade des „Rechtsstaates“ zu kratzen, ohne in die Gefahr 
zu geraten, sich des Rufmordes auszusetzen.

Hirsch hat — um zunächst nur zwei Beispiele zu nen
nen — dem Ermittlungsrichter des Bundesverfassungsge
richts, Kuhn, vorgeworfen, in seinen Haftentscheidun
gen .. die Sprache des ,Völkischen Beobachters““2 über
nommen zu haben. Und die Massenverhaftungen von 
141 Nürnberger Jugendlichen im April 1981 hat Hirsch als 
„rechtlich fragwürdig“, als „eine Aktion der Hysterie“ 
sowie die für diese Verhaftungen verantwortlichen Rich
ter .. als Leute, die die Nerven verlieren“2, bezeichnet.

Martin Hirsch ist aber bei der Kritik von rechtspoliti
schen Erscheinungen und gerichtlichen Entscheidungen 
nicht stehengeblieben; er nannte auch einige Ursachen 
der skandalösen Vorgänge.

In einem Interview mit dem „Spiegel“ erklärte er auf 
die Frage, ob es bei einem Vergleich der Richter von 
vorgestern, gestern und heute mehr Unterschiede oder 
mehr Parallelen gibt, daß sich „ . . .  im großen und ganzen 
nicht sehr viel geändert hat, was wohl auch daran liegt, 
daß sich in der Ausbildung nicht viel geändert hat“.4 Hin

ter dieser recht behutsamen Antwort verbirgt sich aber 
letztlich die bekannte Tatsache, daß in der BRD die alte 
Richterkaste im wesentlichen unangetastet geblieben ist 
und ihre Auffassungen und Haltungen ungehindert auf 
den Nachwuchs übertragen konnte' Das aber war nur 

.möglich, weil auch der alte imperialistische Staat nach 
1945 erhalten geblieben ist. Leider verliert Hirsch darüber 
kein Wort.

In diesem Zusammenhang ist auch die Antwort von 
Hirsch auf die Frage, „ . . .  ob die Linken immer noch stär
ker herangenommen werden als die Rechten“, aufschluß
reich. Er bejahte im Interview die Frage und sagte wört
lich : „Das zieht sieh wie ein roter' Faden durch die 
Rechtsprechung. Im Kaiserreich galten Sozialdemokraten 
als Kriminelle, in der Weimarer Zeit hielt das Reichsge
richt die Linken für gefährlich und die Nazis für nützlich 
und harmlos.“ Diese Einstellung führt Hirsch darauf 
zurück, daß die „ . . .  meisten Richter der Weimarer Repu
blik Staatsfeinde waren, die die Republik ablehnten“.

Das ist eine zu simple Einschätzung, die an den tatsäch
lichen Verhältnissen in dieser „Weimarer Republik“ im 
allgemeinen und an der Stellung der Justiz im besonderen 
vorbeigeht.

Erstens wurde im Ergebnis der Novemberrevolution 
der Käiser davongejagt, und die Arbeiterklasse und andere 
fortschrittliche Kräfte konnten im harten Klassenkampf 
mit der Reaktion einige demokratische Reformen erzielen. 
Die tatsächlichen Machtverhältnisse aber blieben bestehen. 
Unangetastet blieb auch die auf die Sicherung kapitalisti
scher Ausbeutungsverhältnisse eingeschworene Justiz.

Zweitens wurde sehr bald klar, daß die Reaktion sich 
mit den in der Novemberrevolution durch die Arbeiter
klasse erkämpften Reformen und Rechten nicht abzufin
den gedachte, und die Justiz war bereit, die Ziele der 
Monopole, Junker und Generale mit den ihr zur Verfü
gung stehenden Mitteln zu unterstützen. Sie verfolgte die 
revolutionären Arbeiter und ehrlichen Republikaner und 
beschützte das Treiben der Konterrevolution.

So aber war es möglich, daß nicht die Arbeitermörder 
ins Zuchthaus geschickt wurden, sondern jene, die den 
Umtrieben der Reaktion aktiven Widerstand leisteten.

Drittens wird aus all dem deutlich, daß die Richter der 
Weimarer Republik nicht die Feinde dieses bürgerlichen 
Staates waren, sondern ausschließlich Feinde der Errun
genschaften der Novemberrevolution und der Ergebnisse 
der harten Klassenkämpfe jener Zeit.

Viertens ist das der wahre Grund dafür, daß der 
deutsche Faschismus im Jahre 1933 die Richterschaft der 
Weimarer Republik bis auf wenige Ausnahmen überneh
men konnte. Man wußte, daß man sich auf sie verlassen 
kann, hatte sie sich doch zu allen Zeiten als. treuer Diener 
des deutschen Imperialismus erwiesen.

Unter Beachtung dieser Gesichtspunkte müssen auch 
die etwas verschämten Aussagen von Martin Hirsch über 
die Charakteristik des bundesdeutschen „Durchschnitts
richters“ präzisiert werden. In seinem Interview mit dem 
„Spiegel“ hat er diesen „Durchschnittsrichter“ als kon
servativ eingeschätzt, „... der Angst vor dem Kommunis
mus hat und wenn er älter ist, dem Dritten Reich gedient 
hat und davon überzeugt ist, dies durchaus ehrenwert 
getan zu haben“.

Was den Konservatismus der Richterschaft der BRD 
anbetrifft, hat Hirsch sicherlich ein durchaus zutreffendes 
Urteil abgegeben, denn die Tätigkeit der bürgerlichen 
Justiz war zu allen Zeiten auf die Erhaltung der alten, 
überlebten gesellschaftlichen Verhältnisse ausgerichtet. 
Wir wissen aber, daß es in der BRD auch Richter gibt, die 
sich bemühen, einen anderen Weg zu gehen. Aber sie 
haben es schwer dabei, denn über ihren Einsatz und ihr 
Fortkommen entscheiden die Hierarchien in den Justizver
waltungen und oberen Gerichten.

Was die „Angst vor dem Kommunismus“ anbelangt, die 
Hirsch dem „Durchschnittsrichter“ zuschreibt, so irrt er


